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„Bullet Dodging“

Abgrenzung von dolus eventualis und grober Fahrlässigkeit, verschiedene Qualifikationen der
gefährlichen Körperverletzung, Teilrücktritt von § 224 I Nr. 4 StGB, Rücktritt bei mehreren
Beteiligten, bewusster nachzeitig-extensiver Notwehrexzess
Sehr hoch
2 Stunden
Textausgabe des StGB

& SACHVERHALT

A möchte ihrem ehemaligen Partner D eine Lektion erteilen und hat sich hierfür einen Plan
ausgedacht. Nachdem sie ihre beste Freundin B um Hilfe gebeten hat, begeben beide sich mit
einer Tasche, in der sich zahlreiche leere Portweinflaschen befinden, in die Nähe des Iris
Cafés, in dessen Außenbereich D erwartungsgemäß seinen Nachmittagstee genießt. Wie
zuvor abgesprochen, reicht B der A jeweils eine Flasche, sodass A diese schneller als sonst in
Richtung des Kopfes von D werfen kann. Beide wissen zwar um die abstrakte Gefahr,
wonach ein Treffer unter Umständen tödlich enden kann, und billigen diese Gefahr auch,
vertrauen aber zugleich darauf, D nur eine Platzwunde zuzufügen. Wider Erwarten treffen
die ersten Flaschenwürfe nicht, da D den gemeinsamen Angriff von A und B frühzeitig
erkennt und ausweichen kann.

Noch währenddessen teilt A der B mit, dass der Lebensgefährte von B kürzlich äußerte, B
solle sich nicht an den Racheaktionen von A beteiligen. Aus diesem Anlass beschließt B, sich
auf den Heimweg zu machen. Allerdings versucht sie zuvor noch erfolglos, A, die sonst
immer auf B gehört hat, umzustimmen. B flüchtet, obwohl sie erkennt, dass sie A möglicher-
weise erfolgreich noch mit einer Strafanzeige hätte drohen können.

Überraschend gelingt A danach kein weiterer Flaschenwurf mehr, da D – der sich nunmehr
nur noch A gegenübersieht – seine Schusswaffe zieht, die er immer bei sich trägt:

D warnt A zwar zunächst ohne Erfolg vor der Waffe, bewegt sie dann aber durch einen
Warnschuss zur Flucht, weil A keine Möglichkeit mehr sieht, ihr Vorhaben – D zu verletzen
– gefahrlos zu beenden. D erkennt die Flucht der A zwar, ist aber von den vorhergehenden
Flaschenwürfen noch immer verwirrt und schießt deshalb trotzdem noch mit Tötungsabsicht
auf A, um sie endgültig zu vertreiben. Der Schuss geht fehl. A verschwindet auf Nimmer-
wiedersehen.

Strafbarkeit der Beteiligten? Die §§ 211, 240, 241 StGB sind nicht zu prüfen. Sofern notwendig, sind
Rechtsfragen in einem Hilfsgutachten zu problematisieren.

& LÖSUNG

A. STRAFBARKEIT DER A GEM. §§ 212 I, 22, 23 I, 12 I STGB DURCH DIE FLASCHEN-
WÜRFE

Hinweis: Zwar stellt jeder Flaschenwurf eine versuchte Tatbestandsverwirklichung dar, allerdings sind
iterative Tatbegehungen, die auf gleichartigen Akten und einer einheitlicher Motivationslage beruhen,
zu einer natürlichen Handlungseinheit zusammenzufassen (Kühl, Strafrecht Allgemeiner Teil, 8. Aufl.
2017, § 21 Rn. 18); nach der Rechtsprechung zeichnet sich die natürliche Handlungseinheit durch ein
bei natürlicher Betrachtungsweise einheitliches zusammengehöriges Tun aus (BGHSt 4, 219 (220) =
NJW 1953, 1357 f.).

I. Vorprüfung

Der Tod des D ist nicht eingetreten. Der Totschlag ist ein Verbrechen, da er im Mindestmaß
mit Freiheitsstrafe von nicht unter fünf Jahren bedroht ist. In der Folge ist schon der Versuch
strafbar, vgl. §§ 23 I, 12 I StGB.

* Der Autor ist Rechtsanwalt und Associate bei Hengeler Mueller. Die Klausur wurde im Wintersemester 2019/20 als zwei-
stündigen Semesterabschlussklausur zur Vorlesung Strafrecht AT und zugleich als Bestandteil der Orientierungs- und Zwischen-
prüfung an der Universität Konstanz gestellt. Von den 268 Teilnehmern haben 1 die Note gut (13–15 Punkte), 8 die Note
vollbefriedigend (10–12 Punkte), 32 die Note befriedigend (7–9 Punkte) und 104 die Note ausreichend (4–6 Punkte) erzielt; 123
Bearbeiter haben die Klausur nicht bestanden. Der Durchschnitt lag bei 3,93 Punkten.
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